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(54) Straßenfertiger und Verfahren zum Starten eines Verbrennungsmotors eines Straßenfertigers

(57) Ein Straßenfertiger und seine Komponenten
werden von Hydraulikmotoren angetrieben. Eine Einbau-
bohle des Straßenfertigers wird darüber hinaus elek-
trisch beheizt. Zur Bereitstellung der zum Antrieb des
Straßenfertigers und zur Beheizung seiner Einbaubohle
benötigten Energie dient eine Antriebseinheit (18), die
Hydraulikpumpen (26) und einen Generator (27) auf-
weist. Beim Starten des Verbrennungsmotors (21) müs-
sen die Hydraulikpumpen (26) und der Generator (27)
mitgeschleppt werden. Das erschwert das Starten vor
allem des kalten Verbrennungsmotors (21).

Die Erfindung sieht es vor, durch eine schaltbare
Kupplung (23) die Hydraulikpumpen (26) und den Gene-
rator (27) vom Verbrennungsmotor (21) abzukuppeln.
Erst wenn die Anlass- und Hochlaufphase des Verbren-
nungsmotors (21) abgeschlossen ist, erfolgt ein Ankup-
peln der Hydraulikpumpen (26) und des Generators (27)
an den Verbrennungsmotor (21). Auf diese Weise wird
das Starten des Verbrennungsmotors (21) von mitzu-
schleppenden Hydraulikpumpen (26) und den Generator
(27) nicht erschwert. Insbesondere das Kaltstartverhal-
ten des Verbrennungsmotors (21) wird so begünstigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Starten
eines Verbrennungsmotors eines Straßenfertigers ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie einen Stra-
ßenfertiger gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 7.
[0002] Beim hier angesprochenen Straßenfertiger
handelt es sich um eine selbstfahrende Baumaschine
zum Herstellen von Straßendecken. Ein solcher Stra-
ßenfertiger weist Antriebe für ein Fahrwerk und alle an-
deren Komponenten, insbesondere für Stampfer und Vi-
bratoren einer Einbaubohle, für eine Verteilerschnecke
und für einen Kratzerförderer auf. Der Straßenfertiger
benötigt außerdem Energie für Hydraulikzylinder zum
Anheben oder Verstellen insbesondere der Einbaubohle
sowie eine Heizung für die Einbaubohle. Das Fahrwerk
und mindestens ein Teil der übrigen Komponenten des
Straßenfertigers werden ganz oder zumindest überwie-
gend von Hydraulikmotoren angetrieben. Die elektrische
Energie zum Beheizen der Einbaubohle wird von minde-
stens einem Generator erzeugt.
[0003] Der Straßenfertiger verfügt über einen Verbren-
nungsmotor, der Leistungsabnehmer antreibt, bei denen
es sich vor allem um Hydraulikpumpen zum Antrieb der
Hydraulikmotoren und Hydraulikzylinder und minde-
stens einen Generator zum Beheizen der Einbaubohle
handelt. Bisher ist es so, dass die Leistungsabnehmer
dauerhaft am Verbrennungsmotor angekuppelt sind.
Beim Starten des Verbrennungsmotors müssen die Lei-
stungsabnehmer, auch wenn sie noch keinen Hydrauli-
kölstrom und/oder keine elektrische Energie erzeugen,
im Leerlauf mitbewegt werden. Dieses - wenn auch last-
freie - Mitbewegen der Leistungsabnehmer führt bereits
zu einer Belastung des Verbrennungsmotors, die das
Starten des Verbrennungsmotors erschwert. Das gilt ins-
besondere bei niedrigen Außentemperaturen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum leichteren Starten eines Straßenfertigers
und einen dazu ausgebildeten Straßenfertiger zu schaf-
fen.
[0005] Ein Verfahren zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe weist die Maßnahmen des Anspruchs
1 auf. Dadurch, dass zum Starten des Verbrennungsmo-
tors mindestens einige Leistungsabnehmer wie Hydrau-
likpumpen und/oder wenigstens ein Generator, vom Ver-
brennungsmotor abgekuppelt werden, brauchen in der
Startphase die Leistungsabnehmer nicht mitgeschleppt
zu werden. Dadurch kann der Verbrennungsmotor leich-
ter angelassen werden. Es müssen nicht zwingend alle
Leistungsabnehmer vom Verbrennungsmotor zum Star-
ten desselben abgekuppelt werden. Es reicht aus, wenn
nur solche Lastungsabnehmer abgekuppelt werden, die
- auch im Leerlauf - über einen relativ hohen Schleppwi-
derstand verfügen, beispielsweise ein leistungsstarker
Generator. Dadurch kann das Anlassen des Verbren-
nungsmotors schon merklich erleichtert werden.
[0006] Es ist bevorzugt vorgesehen, während der
Start- und Hochlaufphase des Verbrennungsmotors von

der Abtriebsseite desselben mindestens einige Lei-
stungsabnehmer kurzzeitig abzukuppeln. Auf diese Wei-
se kann der Verbrennungsmotor nach dem Starten völlig
lastfrei hochlaufen, bis er eine konstante und stabile
Drehzahl erreicht, bevor die abgekuppelten Leistungs-
abnehmer wieder an den Verbrennungsmotor angekup-
pelt werden.
[0007] Es ist bevorzugt vorgesehen, das Ankuppeln
der Leistungsabnehmer an den Verbrennungsmotor bei
einer Drehzahl vorzunehmen, die ausreicht, um den Ver-
brennungsmotor beim Ankuppeln der Leistungsabneh-
mer nicht "abzuwürgen". Bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Leistungsabnehmer bei einer solchen Drehzahl an
den Verbrennungsmotor angekuppelt werden, die im Be-
reich der Leerlaufdrehzahl liegt. Der Drehzahlbereich, in
dem die Leistungsabnehmer an den Verbrennungsmotor
angekuppelt werden, kann aber auch geringfügig über
der Leerlaufdrehzahl liegen. Bei einer solchen Drehzahl
ist gewährleistet, dass beim Ankuppeln der Leistungs-
abnehmer die Drehzahl des Verbrennungsmotors nur
wenig zurückgeht, insbesondere die Leerlaufdrehzahl
des Verbrennungsmotors nicht oder nur geringfügig un-
terschritten wird.
[0008] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist es vorgesehen, zum Starten bzw. Anlassen
des Verbrennungsmotors die Leistungsabnehmer von
demselben durch eine schaltbare Kupplung abzukup-
peln. Eine solche schaltbare Kupplung, insbesondere ei-
ne fremdbetätigte Schaltkupplung, lässt es zu, den Zeit-
punkt des Ankuppelns der Leistungsabnehmer an den
Verbrennungsmotor individuell zu bestimmen. Außer-
dem können durch eine solche Schaltkupplung die Lei-
stungsabnehmer vollständig vom Verbrennungsmotor
abgekuppelt werden.
[0009] Bevorzugt ist es vorgesehen, zum Starten des
Verbrennungsmotors Leistungsabnehmer wie den oder
jeden Generator und alle Hydraulikpumpen vom Ver-
brennungsmotor abzukuppeln. Dadurch kann der Ver-
brennungsmotor angelassen werden, ohne irgendwel-
che Leistungsabnehmer mitschleppen zu müssen. Da-
durch erhält der Verbrennungsmotor günstige Startei-
genschaften, was vor allem einen Kaltstart erleichtert,
und zwar auch in kalten Regionen bzw. in kalten Jahres-
zeiten, weil während der Start- und vorzugsweise auch
der Hochlaufphase der Verbrennungsmotor keinerlei
Leistungsabnehmer mitschleppen muss.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens ist es vorgesehen, dass die Leistungsabneh-
mer, insbesondere wenigstens einige Hydraulikpumpen
und/oder mindestens einen Generator, von einem Ver-
teilergetriebe angetrieben werden und zum Starten des
Verbrennungsmotors das Verteilergetriebe mit den dar-
an angekuppelten Leistungsabnehmern von dem Ver-
brennungsmotor vorübergehend abgekuppelt wird. Da
das Verteilergetriebe mindestens einen Großteil, vorzug-
wesie alle, Leistungsabnehmer antreibt, ist nur eine
fremdbetätigte Kupplung bzw. Schaltkupplung erforder-
lich, um zum Anlassen des Verbrennungsmotors die Lei-
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stungsabnehmer, vorzugsweise alle, vom Abtriebs-
strang des Verbrennungsmotors zu trennen. Insbeson-
dere braucht auf diese Weise zum Anlassen des Ver-
brennungsmotors auch das Verteilergetriebe nicht mit-
geschleppt zu werden.
[0011] Ein Straßenfertiger zur Lösung der eingangs
genannten Aufgabe weist die Merkmale des Anspruchs
7 auf. Demnach ist zwischen dem Antrieb des Verbren-
nungsmotors und mindestens einigen Leistungsabneh-
mern eine schaltbare Kupplung angeordnet. Durch die
schaltbare Kupplung kann gezielt eine momentane Tren-
nung des Verbrennungsmotors von mindestens einigen
Leistungsabnehmern, vorzugsweise allen Leistungsab-
nehmern, erfolgen. Dadurch kann der Verbrennungsmo-
tor gestartet werden, ohne dass er dazu die Leistungs-
abnehmer mitschleppen muss. Der Verbrennungsmotor
lässt sich so einfacher anlassen, und zwar vor allem
wenn er noch kalt ist. Außerdem lässt sich der Verbren-
nungsmotor in kalten Regionen oder kalten Jahreszeiten
ohne die mitzuschleppenden Leistungsabnehmer leich-
ter anlassen. Schließlich läuft der Verbrennungsmotor
nach dem Anlassen ohne die mitzuschleppenden Lei-
stungsabnehmer rascher bis zum Erreichen einer stabi-
len Drehzahl, insbesondere seiner Leerlaufdrehzahl,
hoch.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Stra-
ßenfertigers ist es vorgesehen, die schaltbare Kupplung
zwischen dem Verbrennungsmotor und einem Verteiler-
getriebe für mindestens einen Teil der Leistungsabneh-
mer, vorzugsweise alle Hydraulikpumpen und dem ein-
zigen Generator bzw. allen Generatoren, anzuordnen.
Weil das Verteilergetriebe vorzugsweise alle Leistungs-
abnehmer antreibt, braucht nur eine Kupplung zwischen
dem Verbrennungsmotor und dem Verteilergetriebe vor-
gesehen zu sein. Außerdem ist es beim Anlassen des
Verbrennungsmotors so auch nicht erforderlich, das Ver-
teilergetriebe mitzuschleppen.
[0013] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Straßenfer-
tigers sieht es vor, der schaltbaren Kupplung eine zu-
sätzliche Kupplung, und zwar eine nicht schaltbare Kupp-
lung, insbesondere eine Ausgleichskupplung, zuzuord-
nen. Diese nicht schaltbare Kupplung kann vor oder hin-
ter der schaltbaren Kupplung angeordnet sein. Wenn die
Leistungs-abnehmer von einem Verteilergetriebe ange-
trieben werden, ist es vorteilhaft, auch die nicht schalt-
bare Kupplung zwischen dem Verbrennungsmotor und
dem Verteilergetriebe anzuordnen, sodass auch nur eine
nicht schaltbare Kupplung erforderlich ist. Gegebenen-
falls können weitere nicht schaltbare Kupplungen zwi-
schen dem Verteilergetriebe und mindestens einigen
hiervon angetriebenen Leistungsabnehmern vorgese-
hen sein. Die zusätzliche Kupplung führt zu einem ruhi-
geren Lauf des Antriebsstrangs, insbesondere dann,
wenn es eine elastische Kupplung ist. Darüber hinaus
kann die nicht schaltbare Kupplung eine Überlastung der
schaltbaren Kupplung verhindern.
[0014] Bevorzugt ist es vorgesehen, die schaltbare
Kupplung als eine fremdbetätigte Schaltkupplung aus-

zubilden. Die Betätigung dieser Schaltkupplung kann auf
beliebige Weise erfolgen, vorzugsweise ist eine elektro-
magnetische oder hydraulische Betätigung vorgesehen.
Des Weiteren kann die schaltbare Kupplung als eine
formschlüssige fremdbetätigte Schaltkupplung oder eine
kraftschlüssig fremdbetätigte Schaltkupplung ausgebil-
det sein. Bei kraftschlüssigen fremdbetätigten Schalt-
kupplungen kann es sich um eine reibschlüssige, hydro-
statische bzw. hydrodynamische oder elektrostatische
bzw. elektrodynamische fremdbetätigte Schaltkupplung
handeln. Solche Schaltkupplungen sind individuell vom
Fahrerstand des Straßenfertigers aus bedienbar. Vor al-
lem kraftschlüssige fremdbetätigte Schaltkupplungen
führen zu einem sanften Ankuppeln der Leistungsabneh-
mer an den Verbrennungsmotor, und zwar auch dann,
wenn dieser mit einer Drehzahl im Bereich seiner Nenn-
drehzahl an die Leistungsabnehmer angekuppelt wird.
[0015] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnung näher
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Stra-
ßenfertigers,

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Antriebs des Straßen-
fertigers gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, und

Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Antriebs des Straßen-
fertigers gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung.

[0016] Der in der Fig. 1 schematisch dargestellte Stra-
ßenfertiger 10 dient zur Herstellung eines Straßenbe-
lags, beispielsweise eines Asphaltbelags oder gegebe-
nenfalls auch eines Betonbelags. Der Straßenfertiger 10
verfügt über ein Fahrwerk 11, das im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel als ein Raupenfahrwerk ausgebildet ist.
Das Fahrwerk des Straßenfertigers 10 kann aber auch
ein Radfahrwerk sein.
[0017] In Fertigungsrichtung 12 gesehen ist vorn am
Straßenfertiger 10 ein wannenartig bzw. muldenartig
ausgebildeter Vorratsbehälter 13 angeordnet. Der Vor-
ratsbehälter 13 dient zur Aufnahme eines Vorrats des
zur Herstellung des Straßenbelags dienenden Materials,
insbesonde einer Asphaltmischung. Durch ein in den Fi-
guren nicht gezeigtes Förderorgan, insbesondere einen
Kratzerförderer, wird das Material vom Vorratsbehälter
13 gegen die Fertigungsrichtung 12 zum hinteren Ende
14 des Straßenfertigers 10 transportiert. Der Straßenfer-
tiger 10 verfügt am hinteren Ende 14, und zwar hinter
dem Fahrwerk 11, über eine Verteilerschnecke 15, die
sich quer zur Fertigungsrichtung 12 erstreckt und dazu
dient, das Material zur Herstellung des Straßenbelags
über die gesamte Arbeitsbreite des Straßenfertigers 10
gleichmäßig zu verteilen. In Fertigungsrichtung 12 gese-
hen befindet sich hinter der Verteilerschnecke 15 eine
Einbaubohle 16. Die Einbaubohle 16 ist an Tragarmen
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17 aufgehängt. Die Tragarme 17 sind von Hydraulikzy-
lindern 20 schwenkbar am Fahrwerk 11 gelagert zum
Auf- und Abbewegen der Einbaubohle 16. Die Einbau-
bohle 16 kann sowohl breitenunveränderlich als auch in
der Breite veränderbar sein. Im letztgenannten Falle ver-
fügt die Einbaubohle 16 über eine mittlere Hauptbohle
und zwei an gegenüberliegenden Seiten derselben quer
zur Fertigungsrichtung 12 verfahrbare Verschiebeboh-
len.
[0018] Die Einbaubohle 16 ist mit hydraulischen oder
elektrisch antreibbaren Vibratoren versehen. Außerdem
verfügt die Einbaubohle 16 über eine elektrische Heiz-
einrichtung. Sowohl die Heizeinrichtung als auch die Vi-
bratoren sind in den Figuren nicht gezeigt. Des Weiteren
ist in Fertigungsrichtung 12 gesehen vor der Einbaubohle
16 ein vorzugsweise von einem Hydraulikmotor auf- und
abbewegbarer Stampfer vorgesehen, der in den Figuren
auch nicht gezeigt ist.
[0019] Der Straßenfertiger 10 verfügt über dem Fahr-
werk 11 über eine nur in den Fig. 2 und 3 schematisch
dargestellte Antriebseinheit 18. Die Antriebseinheit 18
befindet sich unterhalb eines Fahrerstandes 19 zwischen
dem Vorratsbehälter 13 und der Verteilerschnecke 15.
[0020] Die Antriebseinheit 18 verfügt über einen Ver-
brennungsmotor 21, bei dem es sich bevorzugt um einen
Dieselmotor handelt. Eine Abtriebswelle 22 des Verbren-
nungsmotors 21 ist über eine schaltbare Kupplung 23
mit einer Antriebswelle 24 eines Verteilergetriebes 25,
insbesondere eines Pumpenverteilergetriebes, verbun-
den. Das Verteilergetriebe 25 treibt die zum Betrieb des
Straßenfertigers 10 und seiner Komponenten erforderli-
chen Leistungsabnehmer an. Bevorzugt werden vom
Verteilergetriebe 25 alle Leistungsabnehmer angetrie-
ben. Es ist jedoch denkbar, ausgewählte, insbesondere
kleinere, Leistungsabnehmer direkt von der Abtriebswel-
le 22 des Verbrennungsmotors 21 anzutreiben. Bei den
gezeigten Ausführungsbeispielen werden vom Verteiler-
getriebe 25 als Hydraulikpumpen 26 und ein Generator
27 ausgebildete Leistungsabnehmer gleichzeitig ange-
trieben.
[0021] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 treibt das
Verteilergetriebe 25 zwei Hydraulikpumpen 26 und einen
Generator 27 an, während im Ausführungsbeispiel der
Fig. 3 vom Verteilergetriebe 25 drei Hydraulikpumpen 26
und zwei Generatoren 27 betrieben werden. Die Erfin-
dung ist auf die in den Fig. 2 und 3 nur beispielhaft ge-
zeigte Anzahl der Hydraulikpumpen 26 und Generatoren
27 nicht beschränkt. Vielmehr richtet sich die Anzahl der
Hydraulikmotoren 26 und der Generatoren 27 nach der
jeweiligen Ausstattung des Straßenfertigers 10 und kann
deshalb beliebig sein.
[0022] Die Antriebseinheit der Fig. 2 mit nur einem ein-
zigen Generator 27 und zwei Hydraulikpumpen 26 findet
bevorzugt Verwendung bei einem konventionellen Stra-
ßenfertiger 10 zur Herstellung nur einer Belagschicht.
Ein solcher Straßenfertiger 10 weist gemäß der Darstel-
lung in der Fig. 1 nur eine Einbaubohle 16 auf. Bei Stra-
ßenfertigern zur gleichzeitigen Herstellung mehrerer

Schichten des Straßenbelags mit zwei Einbaubohlen 16
eignet sich bevorzugt die Antriebseinheit 18 der Fig. 3
mit zwei Generatoren 27 und drei Hydraulikpumpen 26.
[0023] Der einzige Generator 27 des Ausführungsbei-
spiels der Fig. 2 und die beiden Generatoren 27 des Aus-
führungsbeispiels der Fig. 3 erzeugen elektrischen
Strom, der dazu dient, die Einbaubohle 16 oder auch
mehrere Einbaubohlen 16 zu beheizen. Darüber hinaus
können die Generatoren 27 aber auch elektrischen
Strom für andere Antriebsaggregate des Straßenferti-
gers 10 erzeugen. Die Hydraulikpumpen 26 erzeugen
Hydraulikölströme zum Antrieb von Hydraulikmotoren für
das Fahrwerk 11, die Verteilerschnecke 15, den Kratzer-
förderer zwischen dem Vorratsbehälter 13 und der Ver-
teilerschnecke 15 und den Stampfer sowie die Vibratoren
der Einbaubohle 16. Darüber hinaus dienen die von den
Hydraulikpumpen 26 erzeugten Hydraulikölströme auch
dazu, Hydraulikzylinder 20 zum Anheben der Tragarme
17 für die Einbaubohle 16 sowie weiteren hier nicht näher
erläuterte Hydraulikzylinder oder kleinere Antriebe für
andere Komponenten des Straßenfertigers 10 anzutrei-
ben. In der Regel ist eine Hydraulikpumpe 26 zum Antrieb
des Fahrwerks 11 vorgesehen, während die oder jede
andere Hydraulikpumpe 26 die übrigen Komponenten
des Straßenfertigers 10 antreibt bzw. betätigt.
[0024] Im hier gezeigten Ausführungsbeispiel der An-
triebseinheit 18 ist jeder schaltbaren Kupplung 23 eine
nicht schaltbare Kupplung 28 zugeordnet. Im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 handelt es sich bei der nicht
schaltbaren Kupplung 28 um eine nachgiebige Aus-
gleichskupplung, insbesondere eine elastische Kupp-
lung. Diese ist in Richtung zum Verteilergetriebe 25 ge-
sehen vor der schaltbaren Kupplung 23 angeordnet. Die
nicht schaltbare Kupplung 28 kann sich aber auch hinter
der schaltbaren Kupplung 23 befinden. Im Ausführungs-
beispiel der Fig. 3 ist die nicht schaltbare Kupplung 28
hinter der schaltbaren Kupplung 23 angeordnet. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel handelt es sich bei der nicht
schaltbaren Kupplung 28 um eine starre, feste Kupplung.
Diese starre, feste Kupplung kann sich aber auch in Rich-
tung zum Verteilergetriebe 25 gesehen vor der schaltba-
ren Kupplung 23 befinden.
[0025] Bei beiden Ausführungsbeispielen (Fig. 2 und
3) ist jede Hydraulikpumpe 26 und jeder Generator 27
mit dem Verteilergetriebe 25 verbunden durch eine wei-
tere nicht schaltbare Kupplung 29. Hierbei kann es sich
um eine starre, feste Kupplung handeln oder auch eine
nachgiebige Ausgleichskupplung, insbesondere eine
elastische Kupplung.
[0026] Es sind auch andere Ausführungsbeispiele der
Erfindung denkbar, bei denen nicht schaltbare Kupplun-
gen 29 zwischen dem Verteilergetriebe 25 und den Hy-
draulikpumpen 26 und/oder der Generatoren 27 fehlen.
Ebenso kann es ggf. ausreichend sein, zwischen dem
Verbrennungsmotor 21 und dem Verteilergetriebe 25 nur
die schaltbare Kupplung 23 anzuordnen, aber keine wei-
tere nicht schaltbare Kupplung 28.
[0027] Bei der schaltbaren Kupplung 23 kann es sich
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um jede Art schaltbarer Kupplungen handeln, mit Aus-
nahme richtungsabhängig betätigter Kupplungen, soge-
nannter Freilaufkupplungen. Die schaltbaren Kupplun-
gen 23 sind bevorzugt als fremdbetätigte Schaltkupplun-
gen ausgebildet, die formschlüssig oder kraftschlüssig
arbeiten. Bei formschlüssigen schaltbaren Kupplungen
23 handelt es sich um reibschlüssige Kupplungen, wäh-
rend bei kraftschlüssigen schaltbaren Kupplungen 23 es
sich um hydrostatisch bzw. hydrodynamische oder elek-
trostatische bzw. elektrodynamische Kupplungen han-
delt. Die Betätigung der schaltbaren Kupplung 23 erfolgt
bevorzugt elektrisch, insbesondere elektromagnetisch,
oder hydraulisch. Die schaltbare Kupplung 23 kann aber
auch mechanisch betätigt werden. Denkbar ist es auch,
die schaltbare Kupplung 23 als eine drehzahlbetätigte
Fliehkraftkupplung auszubilden, die kraftschlüssig arbei-
tet, und zwar durch Reibschluss, hydrodynamisch oder
elektrodynamisch. Denkbar ist es auch, die schaltbare
Kupplung 23 als drehmomentbetätigte Sicherheitskupp-
lung auszubilden, die formschlüssig oder kraftschlüssig
arbeiten kann. Wenn diese Kupplung kraftschlüssig ar-
beitet, geschieht dies reibschlüssig, hydrostatisch bzw.
hydrodynamisch, magnetisch oder elektrostatisch bzw.
elektrodynamisch.
[0028] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren anhand des zuvor beschriebenen Straßenferti-
gers 10 mit der Antriebseinheit 18 nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 näher beschrieben:
[0029] Zum Starten bzw. Anlassen des Verbrennungs-
motors 21 des Straßenfertigers 10 wird die schaltbare
Kupplung 23 so betätigt, dass der Abtriebswelle 22 des
Verbrennungsmotors 21 von der Antriebswelle 24 des
Verteilergetriebes 25 abgekuppelt ist. Dies kann elek-
trisch, hydraulisch oder ggf. auch mechanisch vom Fah-
rerstand 19 aus geschehen. Der Verbrennungsmotor 21
kann dann gestartet werden, ohne dass dabei das Ver-
teilergetriebe 25 mit den Hydraulikpumpen 26 und dem
Generator 27 mitgeschleppt werden müssen.
[0030] Nachdem der Verbrennungsmotor 21 gestartet
und hochgelaufen ist, also die Anlass- und Hochlaufpha-
se abgeschlossen ist und der Verbrennungsmotor 21 ei-
ne stabile Drehzahl, vorzugsweise im Bereich der Leer-
laufdrehzahl, erreicht hat, wird die schaltbare Kupplung
23 elektrisch, insbesondere magnetisch, hydraulisch
oder ggf. auch mechanisch betätigt. Dadurch werden das
Verteilergetriebe 25 und die Hydraulikpumpen 26 sowie
der Generator 27 an den Verbrennungsmotor 21 ange-
kuppelt. Gegebenenfalls kann mit diesem Ankuppeln ge-
wartet werden, bis der Verbrennungsmotor 21 etwas
warmgelaufen ist oder sogar seine Betriebstemperatur
erreicht hat. Dadurch kommt es zu einer größtmöglichen
Schonung des Verbrennungsmotors 21.
[0031] Das Ankuppeln des Verteilergetriebes 25 mit
den Hydraulikpumpen 26 und dem Generator 27 an den
Verbrennungsmotor 21 erfolgt bei einer solchen Dreh-
zahl, die ausreicht, um beim Ankuppeln des Verteilerge-
triebes 25 mit den Hydraulikpumpen 26 und dem Gene-
rator 27 an den Verbrennungsmotor 21 ein "Abwürgen"

desselben zuverlässig zu vermeiden. Bevorzugt ist es
vorgesehen, den Verbrennungsmotor im Bereich seiner
Leerlaufdrehzahl an die Hydraulikpumpen 26 und dem
Generator 27 sowie im gezeigten Ausführungsbeispiel
das Verteilergetriebe 25 anzukuppeln. Der Drehzahlbe-
reich, bei dem dieses Ankuppeln erfolgt, kann auch bis
zu 30% über der Leerlaufdrehzahl liegen.
[0032] In analoger Weise erfolgt das Anlassen des
Verbrennungsmotors 21 bei der Antriebseinheit 18 des
Ausführungsbeispiels der Fig. 3. Außerdem eignet sich
das erfindungsgemäße Verfahren auch für Antriebsein-
heiten ohne ein Verteilergetriebe 25, bei dem mindestens
eine Hydraulikpumpe 26 und/oder mindestens ein Ge-
nerator 27 über eine oder auch gegebenenfalls mehrere
schaltbare Kupplungen 23 an die Abtriebswelle 22 des
Verbrennungsmotors 21 ankuppelbar sind.

Bezugszeichenliste:

[0033]

10 Straßenfertiger

11 Fahrwerk

12 Fertigungsrichtung

13 Vorratsbehälter

14 hinteres Ende

15 Verteilerschnecke

16 Einbaubohle

17 Tragarm

18 Antriebseinheit

19 Fahrerstand

20 Hydraulikzylinder

21 Verbrennungsmotor

22 Abtriebswelle

23 schaltbare Kupplung

24 Antriebswelle

25 Verteilergetriebe

26 Hydraulikpumpe

27 Generator

28 nicht schaltbare Kupplung
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29 nicht schaltbare Kupplung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Starten eines Verbrennungsmotors
(21) eines Straßenfertigers (10), wobei vom Ver-
brennungsmotor (21) Leistungsabnehmer wie ins-
besondere mindestens ein Generator (27) und/oder
wenigstens eine Hydraulikpumpe (26) angetrieben
werden, dadurch gekennzeichnet, dass zum Star-
ten des Verbrennungsmotors (21) mindestens eini-
ge Leistungsabnehmer vom Verbrennungsmotor
(21) abgekuppelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Start-und Hochlauf-
phase des Verbrennungsmotors (21) mindestens ei-
nige Leistungsabnehmer vom Verbrennungsmotor
(21) abgekuppelt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Start- und Hochlauf-
phase des Verbrennungsmotors (21), vorzugsweise
im Bereich der Leerlaufdrehzahl des Verbrennungs-
motors (21), ein Ankuppeln der Leistungsabnehmer
an den Verbrennungsmotor (21) erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zum Starten
des Verbrennungsmotors (21) durch eine schaltbare
Kupplung (23) die Leistungsabnehmer vom Ver-
brennungsmotor (21) abgekuppelt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zum Starten
des Verbrennungsmotors (21) Leistungsabnehmer
wie der oder jeder Generator (27) und vorzugsweise
alle Hydraulikpumpen (26) vom Verbrennungsmotor
(21) abgekuppelt werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
einige Leistungsabnehmer, vorzugsweise alle Lei-
stungsabnehmer, insbesondere der oder jeder Ge-
nerator (27) und/oder mindestens einige Hydraulik-
pumpen (26), von einem Verteilergetriebe (25) an-
getrieben werden und zum Starten des Verbren-
nungsmotors (21) das Verteilergetriebe (25) vom
Verbrennungsmotor (21) abgekuppelt wird.

7. Straßenfertiger mit einem Fahrwerk (11), minde-
stens einer Einbaubohle (16) und einem Verbren-
nungsmotor (21), wobei dem Verbrennungsmotor
(21) Leistungsabnehmer wie insbesondere Hydrau-
likpumpen (26) und/oder mindestens ein Generator
(27) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Abtrieb des Verbrennungsmo-

tors (21) und mindestens einigen Leistungsabneh-
mern eine schaltbare Kupplung (23) angeordnet ist.

8. Straßenfertiger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die schaltbare Kupplung (23) zwi-
schen dem Verbrennungsmotor (21) und einem Ver-
teilergetriebe (25) zum Antrieb mindestens eines
Teils der Leistungsabnehmer, vorzugsweise die Hy-
draulikpumpen (26) und/oder mindestens einen Ge-
nerator (27), angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der schaltbaren Kupplung (23)
mindestens eine zusätzliche nicht schaltbare Kupp-
lung (28, 29), insbesondere eine Ausgleichskupp-
lung oder eine starre, feste Kupplung, zugeordnet ist.

10. Straßenfertiger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
schaltbare Kupplung (23) als eine fremdbetätigte
Schaltkupplung ausgebildet ist, die vorzugsweise
magnetisch oder hydraulisch betätigbar ist.

11. Straßenfertiger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
schaltbare Kupplung (23) als eine formschlüssige
fremdbetätigte Schaltkupplung ausgebildet ist.

12. Straßenfertiger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
schaltbare Kupplung (23) als eine kraftschlüssige,
fremdbetätigte Schaltkupplung ausgebildet ist, vor-
zugsweise als eine reibschlüssige, hydrostatische
bzw. hydrodynamische oder elektrostatische bzw.
elektrodynamische fremdbetätigte Schaltkupplung.
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